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Herrn Bürgermeister 
Knut vom Asphalt 
Rathaus 
99999 Lasterstadt 
 
               3. August 2005 
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�
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
im Rahmen einer Fragestunde in der nächsten Ratssitzung am …. bitte ich die folgende Frage 
zu beantworten: Ist der Rat bereit, den folgenden Beschluss zu fassen 
 

1. Der Rat beauftragt die Straßenverkehrsbehörde als Sofortmaßnahme gegen die Maut-
ausweichverkehre von der A ….  zum Schutz der Anwohner ein Fahrverbot für den 
Lkw-Durchgangsverkehr gem. § 45 StVO Abs. 1 auf der %�/���� zu erlassen.   

2. Der Rat fordert das Land … und den Bundesverkehrsminister auf, die notwendigen 
Vorbereitungen zu treffen, um die Maut-Ausweichstrecke %�/���� in die Bemautung 
einzubeziehen (gem. Art. 7 Abs. 2 b (i) EU-Wegekostenrichtlinie). 

�
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Wegen der Zunahme des Schwerlastverkehrs auf der %�/���� von … bis …, die seit Jahres-
beginn als Ausweichstrecke für die mautpflichtige Autobahn A … genutzt wird, besteht drin-
gender Handlungsbedarf, den Lkw-Verkehr wieder auf die für ihn vorgesehenen Straßenver-
bindungen, also die Bundesautobahnen, zu verweisen. Die Voraussetzungen für verkehrslen-
kende Maßnahmen gem. § 45 StVO Abs. 1   

• zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen  
• zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße  
• aus Gründen der Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Verkehrssicherheit  

liegen vor. Die Straßenverkehrsbehörde muss deshalb die Benutzung der %�/���� beschrän-
ken oder verbieten und den Verkehr umleiten (§ 45 Abs. 1 Satz 1 StVO).  �
�
Der zusätzliche Schwerlastverkehr auf der dafür ungeeigneten B/L 123 bewirkt (passende 
Punkte auswählen und erläutern; vgl. den „Musterantrag Fahrverbote: ZZZ�EXQG�QHW … ) 

• erhöhte Unfallgefahren (Konflikt mit Fußgängern, Radfahrern, Kindern, Schülern …) 
• unzumutbare Lärmauswirkungen für die Anwohner:  
• eine nicht hinnehmbare Zunahme der Schadstoffbelastung (insbes. der Feinstäube !)   
• außerordentliche Schäden an den Straßen … 
• Schäden durch Erschütterungen …(vgl. zu allen Punkten den Musterantrag). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Name / Unterschrift 


